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Meinen  Eltern 





„Die Idee der Nützl ichkeit re i ch t . . . als Regulativ der 
internationalen Beziehungen nicht aus, sondern muß 
durch die Idee der Gerechtigkeit vert ieft  werden. Es 
handelt sich nicht u m eine ausschließende Entgegenset-
zung, sondern u m eine Vertiefung, da der eigentliche 
Gegensatz zwischen der einseitigen Nützl ichkeit und der 
umfassenden Gerechtigkeit i n der Regel zu reduzieren 
ist auf den Gegensatz zwischen einem für den Augen-
blick oder für kurzsichtige oder isolierte oder einseitige 
Betrachtung gut und nützl ich Scheinenden und dem auf 
längste Sicht, bei sorgfältigster,  umsichtigster und we i t -
sichtigster Berücksichtigung aller, insbesondere der die 
bloß materielle Interessenlage transzendierenden Mo-
mente sich als gut und empfehlenswert für alle Betei-
l igten Herausstellenden." 

(Friedrich  Berber, 
Lehrbuch  des Völkerrechts,  Bd. I, S. 33) 





Vorwort 

Diese Arbeit ist im Herbst 1966 der Juristischen Fakultät der Ludwig-
Maximilians-Universität in München als Inaugural-Dissertation vor-
gelegt und angenommen worden. 

Zu Inhaltsänderungen haben die Ereignisse der letzten Monate keinen 
Anlaß gegeben. Auch nach dem Regierungswechsel in Bonn — im De-
zember 1966—haben sich die Rechtsauf fassungen der deutschen Bundes-
regierung und der tschechoslowakischen Regierung über die Frage des 
rechtswirksamen Zustandekommens der deutsch-tschechoslowakischen 
Grenzneuregelung von 1938 nicht geändert. Dies deutlich zu machen, 
bedurfte es lediglich einer Gegenüberstellung des Wortlautes der Er-
klärungen der Bundesregierung vom 25. 3. 1966 und 13. 12. 1966 sowie 
des Hinweises auf die in der Sache unveränderten Stellungnahmen der 
tschechoslowakischen Regierung. 

Das Notwendige über Problemstellung, Anliegen und Methode vor-
liegender Arbeit habe ich in einer kurzen Einführung den Untersuchun-
gen zum Thema vorangestellt und darf  daher an dieser Stelle darauf 
verweisen. 

Es ist mir ein besonderes Bedürfnis,  meinem verehrten Lehrer, Herrn 
Prof.  Dr. F. J. Berber, für seine verständnisvolle Förderung und wohl-
wollende Unterstützung zu danken. Auch Herrn Prof.  Dr. Th. Maunz 
als dem Korreferenten  meiner Arbeit schulde ich Dank. Herrn Ministe-
rialrat a. D. Dr. J. Broermann, Inhaber des Verlages Duncker & Humblot, 
bin ich für die Aufnahme meiner Arbeit in die Schriftenreihe  zum 
Völkerrecht ebenfalls zu großem Dank verpflichtet. 

Gröbenzell bei München, im Juni 1967. 

Erhard  Spengler 
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Einführung 

Die Sudetenfrage gehört nicht nur politisch, sondern auch rechtlich zu 
den schwierigsten Problemen im Zusammenhang mi t den territorialen 
Veränderungen in Mitteleuropa seit 1938. 

Die Tatsache, daß es bis heute noch nicht gelungen ist, sämtliche 
Streitfragen  im Zusammenhang mi t der Neuregelung der deutsch-
tschechoslowakischen Staatsgrenze von 1938 zu klären, bestätigt die 
Richtigkeit dieser Feststellung. 

Wie im folgenden zu zeigen sein wird, konzentrieren sich die auch 
gegenwärtig noch bestehenden Meinungsverschiedenheiten namentlich 
auf die Frage des völkerrechtlich gültigen Zustandekommens der 
deutsch-csl. Grenzregelung von 1938. Während die Staatenpraxis der 
Nachkriegszeit ausnahmslos — zumindest stillschweigend — von der 
Zugehörigkeit des Sudetenlandes zur 1945 wiedererstandenen Tschecho-
slowakei ausgeht, und auch die beiden gegenwärtig in Deutschland 
existierenden Regierungen zu keiner Zeit die Sudetengebiete ganz oder 
teilweise für Deutschland in Anspruch genommen haben, besteht zwi-
schen der Bundesregierung und der Regierung der CSSR eine jahrelange 
Kontroverse über die Frage, ob es 1938 zu einer völkerrechtlich w i rk -
samen Statusänderung des Sudetengebietes gekommen ist. 

Seit einer Reihe von Jahren, mi t besonderem Nachdruck aber seit 
1963, verlangt die csl. Regierung, die deutsche Bundesregierung solle 
die nach csl. Ansicht von Anfang an bestehende Ungült igkeit des so-
genannten Münchner Abkommens — mi t allen sich daraus ergebenden 
Konsequenzen — anerkennen1. 

1 Vgl. z. B. Staatspräsident Novotny,  SZ Nr. 266 v. 6.11.1963 u. Nr. 298 v. 
13.12.1963; Novotny  anläßlich des 19. Jahrestages der Beendigung der deut-
schen Herrschaft  über das „Protektorat Böhmen und Mähren", SZ Nr. 113 v. 
11.5.1964; Csl.-jugoslawisches Communiqué von Belgrad, s. SZ Nr. 129 v. 
29. 5.1964; Staatspräsident Novotny,  SZ Nr. 130 v. 30./31. 5.1964; Novotny  auf 
einer Massenkundgebung aus Anlaß des 20. Jahrestages des slowakischen 
Aufstandes, SZ Nr. 207 v. 28. 8.1964; Novotny  und der csl. Außenminister 
David,  SZ Nr. 210 v. 1. 9.1964; Gemeinsame Erklärung des sowjetischen M i -
nisterpräsidenten Chruschtschow  und des csl. Staatspräsidenten, SZ v. 7.9. 
1964; Novotny,  SZ Nr. 259 v. 29.10.1965; Novotny  i n einer Ansprache am 1. Ma i 
1966, SZ Nr. 104 v. 2. 5.1966. 

2 Spengler 
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Namen t l i ch die UdSSR ha t die csl. Fo rde rung v o n Beg inn an un te r -
stützt . Schon i n dem sowjet ischen E n t w u r f eines Fr iedensvert rages f ü r 
Deutschland v o m 10. Januar 1959 hieß es i n A r t . 102: 

„Deutschland erkennt die Ungült igkeit des Münchner Abkommens mi t allen 
sich aus ihr ergebenden Folgen an und erklärt, daß es das Terr i tor ium des 
ehemaligen sogenannten Sudetengebietes immer als unantastbaren Bestand-
te i l der tschechoslowakischen Republik anerkennen wird." 

I m Gegensatz zur damal igen Provisor ischen Reg ierung der Deutschen 
Demokrat ischen Repub l i k , die sich i n der sogenannten Prager Dek la ra -
t i o n v o m 23. J u n i 19503 der csl. Au f fassung  i n sämt l ichen Fragen an-
geschlossen hat , ha t es die Bundesreg ierung b isher abgelehnt, den csl. 
u n d sowjet ischen Forderungen insowe i t nachzukommen 4 . 

Dabe i hat die Bundesreg ierung jedoch i h r e n besonders i n den le tz ten 
Jahren w iede rho l t z u m Ausdruck gebrachten Rechtsstandpunkt , wonach 
das Münchner A b k o m m e n ke ine te r r i t o r i a le Bedeu tung mehr habe5 , i n 
e iner nahezu sämt l ichen Staaten (auch denjenigen, zu denen die Bundes-
reg ie rung zur Ze i t ke ine d ip lomat ischen Beziehungen un te rhä l t ) zu-
gele i teten Note v o m 25. 3.1966 erst kü rz l i ch w iede r nachdrück l ich be-
k r ä f t i g t 6 . 

2 Text der gesamten Note abgedruckt in : Frankfurter  Allgemeine Zeitung 
(FAZ) Nr. 9 v. 12.1.1959, S. 4 u. 5. 

3 „Gemeinsame Deklaration der Provisorischen Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Regierung der Tschechoslowakischen Re-
publ ik" , abgedruckt in : Dokumente zur Außenpol i t ik der Deutschen Demokra-
tischen Republik, Bd. I , Berlin(-Ost) 1954, S. 377. 

4 Siehe z. B. SZ Nr. 113 v. 11. 5.1964 u. 12. 5.1964 (SZ Nr. 114): Erklärungen 
des Sprechers der Bundesregierung. 

5 Siehe z. B. die erste Regierungserklärung Bundeskanzler Erhards  v. 
18.10.1963; Staatssekretär v.  Hase, SZ Nr. 114 v. 12. 5.1964; Bundeskanzler 
Erhard  am 23. 5.1964, SZ Nr. 125 v. 25. 5.1964; Äußerungen des Bundeskanzlers 
i n Ottawa u. New York, SZ Nr. 138 v. 9. 6.1964 u. Nr. 141 v. 12. 6.1964; Erhard 
am 16.10.1964, SZ Nr. 250 v. 17./18.10.1964; Sprecher des Ausw. Amtes, SZ. 
Nr. 204 v. 26. 8.1965. 

6 Die entscheidende Stelle des unter der Bezeichnung „Friedensnote der 
Bundesregierung" bekanntgewordenen Dokumentes lautet: „Die Bundes-
regierung ist der Auffassung,  daß das Münchner Abkommen aus dem Jahre 
1938 von Hi t ler zerrissen wurde und keine territoriale Bedeutung mehr hat. 
Sie erhebt daher, wie sie mehrfach erklärt hat, gegenüber der Tschechoslowa-
kei keine terr i torialen Ansprüche. Sie betont, daß dies die verantwortl iche 
Darstellung der deutschen Pol i t ik ist." (Note i m Wort laut abgedr. : SZ Nr. 73 
v. 26./27. 3.1966, S. 6. — Zur ablehnd. Reaktion der CSSR: SZ Nr. 77 u. 104 
v. 31. 3. bzw. 2. 5. 1966. — Auch nach dem Regierungswechsel in Bonn (am 
1. Dez. 1966) haben sich die beiderseitigen Rechtsstandpunkte nicht ver-
ändert. I n seiner ersten Regierungserklärung, am 13. 12. 1966, äußerte sich 
Bundeskanzler Kiesinger über das Verhältnis zur CSSR wie folgt: 

„Auch mi t der Tschechoslowakei möchte sich das deutsche Volk verstän-
digen. Die Bundesregierung verurtei l t die Pol i t ik Hitlers, die auf die Zer-
störung des tschechoslowakischen Staatsverbandes gerichtet war. Sie st immt 
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Obwohl es nicht an Literatur zur Frage des Zustandekommens der 
Grenzneuregelung fehlt, erscheint es angesichts der noch immer beste-
henden Streitfragen  und der zahlreichen damit zusammenhängenden 
Rechtsprobleme gerechtfertigt,  durch eine eingehende Untersuchung 
aller Faktoren, die eine Statusänderung des Sudetenlandes im Jahre 
1938 bewirkt oder verhindert haben könnten, einen Beitrag zur völker-
rechtlichen Diskussion der Sudetenfrage zu leisten. 

Dies ist um so notwendiger, als nicht nur die politische Diskussion, 
die nicht Gegenstand vorliegender Arbeit sein kann, sondern auch die 
Auseinandersetzung mi t der rechtlichen Problematik der Sudentenfrage 
zu einem erheblichen Tei l darunter leidet, daß man oft nicht in der 
erforderlichen  Weise darum bemüht ist, möglichst alle für die Klärung 
des völkerrechtlichen Status relevanten Momente heranzuziehen und 
rechtlich mi t der notwendigen Präzision zu würdigen. 

Im Verlauf der Untersuchungen w i rd sich zeigen, daß es oft nicht mög-
lich ist, zu Ergebnissen zu gelangen, die eine ausschließliche Richtig-
keit für sich beanspruchen können. Das Wesen des Völkerrechts in seiner 
gegenwärtigen Gestalt bringt es mi t sich, daß es zum Teil durchaus mög-
lich ist, einander ausschließende Ergebnisse völkerrechtlich unangreif-
bar zu begründen. 

Es kann sich daher nur darum handeln, alle vertretbaren Lösungen 
aufzuzeigen, nicht aber zu versuchen, den Nachweis für die Richtigkeit 
einer bestimmten These zu erbringen. 

der Auffassung  zu, daß das unter Androhung von Gewalt zustande gekom-
mene Münchner Abkommen nicht mehr gült ig ist. Gleichwohl bestehen noch 
Probleme, die einer Lösung bedürfen, wie zum Beispiel das des Staatsange-
hörigkeitsrechts. Wi r sind uns unserer Obhutspflicht gegenüber den sudeten-
deutschen Landsleuten wie gegenüber allen Vertriebenen und Flüchtl ingen 
bewußt und nehmen sie ernst. Sie haben, wie das tschechoslowakische Volk 
zuvor, bitteres Leid und Unrecht erfahren.  Der Bundesregierung liegt daran, 
dieses trübe Kapi te l der Geschichte unserer Völker zu beenden und ein Ver-
hältnis vertrauensvoller Nachbarschaft  herzustellen." 

(Wortlaut der Regierungserklärung s. SZ Nr. 298 v. 14. 12. 1966, S. 6 u. 7, 
hier S. 7). — Ein nur oberflächlicher  Vergleich m i t der Erklärung der Bundes-
regierung vom 25. 3. 1966 könnte den Eindruck entstehen lassen, die Bundes-
regierung habe sich dem csl. Rechtsstandpunkt angenähert. Die Formulierung, 
das Münchner Abk. sei „nicht  mehr  gült ig" zeigt aber deutlich den weiter-
bestehenden eigentlichen Gegensatz der Rechtsauffassungen,  denn eine der-
artige Formulierung ist nur verständlich, soweit man von dem rechtswirk-
samen Zustandekommen der Regelung von 1938 ausgeht. 

Dementsprechend w i r d auch nach dieser Erklärung der Bundesregierung 
von offizieller  csl. Seite bei jeder sich bietenden Gelegenheit (nahezu jede 
Woche) die Forderung wiederholt, die Bundesregierung solle eine „bindende 
Nichtigkeitserklärung zum Münchner Abkommen von 1938" abgeben. (So auch 
wieder Staatspräsident Novotny Anfang Jun i 1967 während einer Großkund-
gebung in der Nähe von Preßburg, dpa-Meldung, SZ Nr. 134 v. 6. 6. 1967.) 

2* 
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